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Sachverständigenbüro Manfred Zimmermann 

Inh.: Denny Zimmermann 

Kimpernweg 15  

15907 Lübben  

Tel: 03546-8320 / Fax: 03546-4638 

E-Mail: info@cargutachten.de 

 

Schadentag 

      

Schadenzeit 

      

Schadenort 

      

Gutachten-Nr. 

      
 

Auftraggeber / Geschädigter  Versicherungsnehmer / Schädiger 

             

             

             

             

 

Fahrzeug  Fahrzeug 

             

amtl. Kennzeichen   amtl. Kennzeichen  

             

Fahrzeugident-Nr.  Versicherung 

             

Vorsteuerabzugsberechtigt   Ja   Nein 
 Versicherungsschein-Nr./ Schaden-Nr. 

       
 

 
1. Auftrag und Auftragsumfang 
 

Zur Feststellung des am vorstehend bezeichneten Fahrzeug unfallbedingt entstandenen Schadens beauftragt der 
Auftraggeber den Auftragnehmer mit der Erstellung eines Kfz-Schadengutachtens. Inhalt des Gutachtens sind 
insbesondere die Kalkulation der voraussichtlichen Kosten der Reparatur, die Ermittlung einer etwaigen Wertminderung, 
des Wiederbeschaffungswertes eines dem verunfallten Fahrzeug vergleichbaren Fahrzeuges sowie des 
Fahrzeugrestwertes. Das Gutachten dient vorrangig zur Regulierung der Schadenersatzansprüche des Auftraggebers 
gegenüber dem Schädiger und dem eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherer. 
 
2. Empfangszuständigkeit des Kfz-Sachverständigen zur Entgegennahme von Zahlungen 
 

Der Auftraggeber als Geschädigter weist den Schädiger bzw. dessen Kfz-Haftpflichtversicherer ausdrücklich an, die 
Vergütung für die Erstellung des Schadengutachtens vollständig – bei bestehender Vorsteuerabzugsberechtigung netto – 
und direkt an das beauftragte Kfz-Sachverständigenbüro zu zahlen – Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger (das 
Sachverständigenrisiko betreffender) Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen. 
 
3. Vergütung 
 

Vereinbart wird für die Erstellung des Gutachtens eine Vergütung, die sich zusammensetzt aus einem Grundhonorar und 
anfallenden Nebenkosten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer (MwSt.). Das Grundhonorar richtet sich in Abhängigkeit zu 
der vom Auftragnehmer ermittelten Schadenhöhe nach der folgenden BVSK Honorartabelle Korridor V des 
Auftragnehmers. Fahrtkosten werden mit 0,80€ pro Km berechnet. 
 
(unsere Honorartabelle ist im Anhang beigefügt !) 
 
4. Definition Schadenhöhe und Berechnungsgrundlagen 
 

Ermittlungsgrundlage für das Grundhonorar ist die Schadenhöhe – also im Reparaturschadenfall die vom Auftragnehmer 
ermittelten Reparaturkosten netto zzgl. einer etwaigen Wertminderung; im Totalschadenfall der ermittelte 
Wiederbeschaffungswert brutto ohne Abzug des Restwertes. Für ggfs. notwendige Nachträge wird die Differenz zwischen 
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der neuen Schadenhöhe und dem bereits abgerechneten Grundhonorar, zzgl. anfallender weiterer Nebenkosten, 
berechnet. 
 
 
 
 
5. Fälligkeit 
 

Das Gutachtenhonorar ist mit der Übermittlung des Schadengutachtens und Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer 
an den Auftraggeber fällig, unabhängig von einer Regulierung des Schädigers oder seiner Haftpflichtversicherung.  
 

Wichtiger Hinweis für Firmen als Auftraggeber: 

Bei Berechtigung zum Vorsteuerabzug, wird um unverzügliche Überweisung der Umsatzsteuer gebeten, da diese im 
Rahmen des Schadenersatzes nicht vom Schädiger bzw. dessen Versicherung zu tragen ist. 
 
 
 
     
Ort / Datum  Unterschrift  
 
 
Einwilligung Datenschutz 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des beauftragten 
Schadengutachtens an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und Anwaltskanzlei sowie die regulierungspflichtige Kfz-
Haftpflichtversicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet werden. Die Einwilligung kann von mir jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen werden. 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift  
 

Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume 

Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des oben genannten Sachverständigenbüros geschlossen, haben Auftraggeber, 
die Verbraucher sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht.  
 

Über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts wurde ich vor Erteilung des Auftrages 
separat informiert worden.  
 

 Ich bestätige, die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten zu haben. 
 

 Erklärung des Auftraggebers zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist: 
In Kenntnis der Widerrufsbelehrung fordere ich das beauftragte Sachverständigenbüro auf, mit der Gutachtenerstellung bereits 
vor Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen. Mir ist bewusst, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer 
mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag 
widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe. 

 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift des/der Verbraucher(s/in) 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für das 

Kraftfahrzeugsachverständigenbüro  Manfred Zimmermann, 

15907 Lübben 

 
1.  Geltung der Bedingungen 

Die Erstellung des Gutachtens vom Auftragnehmer (AN) für den 

Auftraggeber (AG) erfolgt ausschließlich auf Grund dieser 

Geschäftsbedingungen. 

2.  Auftragserteilung 

Der Auftrag zur Gutachtenerstellung ist in der Regel schriftlich zu erteilen, 

aber auch mündlich, telefonisch oder über andere Telekommunikations-

techniken aufgegebene und so entgegengenommene Aufträge gelten als 

verbindlich. Der AG hat dem AN alle zur ordnungsgemäßen Erstellung des 

Gutachtens erforderlichen Unterlagen und Auskünfte   unentgeltlich und 

ohne besondere Aufforderung zur Verfügung zu stellen. Der AG hat 

insbesondere das Schadenausmaß und den Schadenumfang möglichst 

umfassend und wahrheitsgemäß zu erläutern, um eine ordnungsgemäße 

Schadenaufnahme zu ermöglichen. Alt-und Vor-schäden sind vom AG zu 

benennen bzw. aufzuzeigen. Nachteile aus unrichtigen Angaben oder 

durch Verschweigen von Tatsachen durch den AG oder wegen verspätet 

oder nicht eingegangener Dokumente gehen nicht zu Lasten des AN. 

3. Vollmacht 

Der AG legitimiert den AN zur Vornahme aller ihm erforderlich und 

zweckdienlich erscheinenden Feststellungen, Untersuchungen und 
Leistungen bei und gegenüber Behörden, Unternehmen und Dritten. 

4. Zahlungsbedingungen 

Soweit keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen ist, ist das 

Sachverständigenhonorar bei Abholung des Gutachtens im Büro des 

Sachverständigen unmittelbar fällig. Ein Versand der Gutachten erfolgt nur 

gegen Nachnahme. Bei allen Zahlungen ist die Gutachten-

/Rechnungsnummer anzugeben. Nach erfolgloser Mahnung kann ohne 

weitere Ankündigung das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet bzw. 

Klage erhoben werden. 

5. Sachverständigenhonorar 

Das Sachverständigenhonorar berechnet sich bei Schadengutachten auf 

Grundlage der Schadenhöhe und setzt sich aus einem Grundhonorar und 

Nebenkosten zusammen. Die Honorartabelle des AN ist auszugsweise als 

Anhang diesen AGB beigefügt, kann aber in den Geschäftsräumen des AN 

eingesehen werden. Als Schadenhöhe sind im Reparaturfall die 

ausgewiesenen Reparaturkosten netto zzgl. einer Wertminderung 

maßgebend. Bei einem Totalschaden ist der Wiederbeschaffungswert des 

Fahrzeugs unmittelbar vor dem Schadenereignis die Berechnungs-

grundlage. Bei zu vereinbarender Abrechnung auf Stundenbasis, wird ein 

Verrechnungssatz von 117,65 € pro Stunde plus Nebenkosten in Rechnung 

gestellt. Kostenanschläge werden mit 100,84 € berechnet.  

6. Rechnungsprüfungsberichte / Nachbesichtigung  

    Reparaturbestätigung und Stellungnamen 

Rechnungsprüfungsberichte, Nachbesichtigungen und Reparatur-

bestätigungen gelten grundsätzlich als neue Aufträge. Prüfberichte,  

Stellungnamen und Nachbesichtigungen werden mit 25% des sich aus der 

Honorartabelle ergebenden Grundhonorars zzgl. Nebenkosten 

abgerechnet.  Stellungnamen sind Auftraggeber gesondert im Voraus zu 

bezahlen. 

Reparaturbestätigungen und Rechnungsprüfungen werden pauschal mit 

50,00 € berechnet. 

7. Stornierung 

Auftragsstornierungen sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail mitzuteilen. 

Stornierungskosten werden pauschal mit 100,00 € zzgl. Mehrwertsteuer 

berechnet, sofern der AG den Nachweis nicht führt, dass ein Schaden 

überhaupt entstanden oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale. 

Sämtliche aufgeführten €-Beträge verstehen sich immer zzgl. der jeweils 

gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

 

 

 

 

8. Gutachtenerstellung 

Der AG erhält, sofern nicht anders vereinbart, das Gutachtenin dreifacher 

Ausfertigung, bestehend aus einem Original mit Original-Lichtbildsatz und 

zwei Duplikaten mit einem Lichtbildsatz. Ein weiteres Duplikat und der 

Lichtbild-Negativsatz bzw. die Bilddateien verbleiben beim AN. Form, 

Gliederung, Formulierung und Inhalt der Gutachten für Haftpflicht-und 

Kaskoschaden entsprechen den Richtlinien des BVSK (Bundesverband der 

freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das 

Kraftfahrzeugwesen e.V.). Der AG hat die Möglichkeit, sich bei Streitfällen 

auch an die Geschäftsstelle des BVSK, Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin, 

Tel.: 030 / 2 53 78 50 zu wenden. 

9. Gutachtenversand 

Der Versand des Gutachtens an den AG oder auf Wunsch des AG an Dritte 

erfolgt auf Risiko des AG. 

10. Haftung 

Der AN ist verpflichtet, den erteilten Auftrag nach bestem Wissen und 

Gewissen auszuführen. Bezüglich der Haftung des AN gelten die 

gesetzlichen Regelungen. 

11. Anwendbares Recht 

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 

zwischen AG und AN gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

12. Informationen gemäß der Verordnung über Informationspflichten für 

Dienstleistungserbringer 

Die notwendigen Informationen entsprechend der Verordnung über 

Informationspflichten für Dienstleistungserbringer (Dienstleistungs-

Informationspflichten-Verordnung–DL-InfoV –vom 12.03.2010) sind in den 

Büroräumen des Sachverständigenbüros jederzeit einsehbar. Auf Wunsch 

übersendet das Sachverständigenbüro die Informationen dem 

Auftragnehmer. Darüber hinaus sind die Informationen auch auf der 

Homepage des Sachverständigenbüros abrufbar. 

13. Urheberrecht 

Der AG darf das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten nur zu dem in der 
Auftragserteilung festgelegten Zweck verwenden. Vervielfältigung und 

Veröffentlichung eines Gutachtens sind nur dann möglich, wenn der 
Sachverständige hierzu ausdrücklich sein schriftliches Einverständnis 

gegeben hat. 

14. Wiederrufsrecht 

1.Der AG kann die Vertragserklärung - bei Anwendbarkeit der Vorschriften 

über Fernabsatzverträge - innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Belehrung in Textform 

mitgeteilt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: SV-

Büro Manfred Zimmermann / Kimpernweg 15 / 15907 Lübben. 
2. Ausschluss: Durch die Zustimmung und Versand der Unterlagen des AG 
ist der Vertrag als geschlossen zu werten. Mit der Übermittlung der 

Unterlagen durch den AG stimmt dieser ausdrücklich zu, dass der AN die 
Dienstleistung unverzüglich erbringen kann. 

15. Gerichtsstand / Schlußbestimmung 

Gerichtsstand für Kaufleute ist 15907 Lübben. Sollte eine Bestimmung in 
diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 

Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. 
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Widerrufsbelehrung für Werkverträge 
 

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. (§ 13 BGB) 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
Sachverständigenbüro Manfred Zimmermann / Inh. Denny Zimmermann  
15907 Lübben / Kimpernweg 15    Telef:: 03546-8320, E-Mail-Adresse : info@cargutachten.de 

 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
  
 
 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an nachfolgende Adresse 
zurück: 
 
Sachverständigenbüro Manfred Zimmermann / Kimpernweg 15 / 15907 Lübben   

  
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
  
 
Bestellt am (*)/ erhalten am (*):   
 
Name des/der Verbraucher(s/in):   
 
Anschrift des/der Verbraucher(s/in):   
 
 
    
Datum  Unterschrift des/der Verbraucher(s/in) 
  (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 




